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I. Allgemeines 
1. Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, im folgenden  kurz AGB genannt) sind Bestand-

teil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen der 
ZEBO GmbH. 
2. Unsere AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweich-
ende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 

hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB 
gelten auch dann, wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Ge-
schäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Bedingungen 
des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
3. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kun-den, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

 
II. Angebot und Bestellung 
1. Unsere Vertragsangebote sind freibleibend und unverbindlich. Liefer-
verträge (Bestellung und Annahme) und Lieferabrufe, sowie ihre Ände-

rungen und Ergänzungen, bedürfen der Schriftform, soweit nicht im Ein-
zelfall ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
2. Für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist ohne 
Ausnahme der schriftlich geschlossene Kaufvertrag einschließlich unse-

rer AGB gültig. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien 
vollständig wieder. Unsere mündlichen Zusagen vor Abschluss dieses 
Vertrages sind rechtlich unverbindlich. 
3. Bei Sonderwerkzeugen beträgt die Mindestbestellmenge zwei Stück, 

und es gilt folgende Über- bzw. Unterlieferung der Bestellmenge als 
vereinbart:   2 - 5 Stück = 1 Stück, 6 - 20 Stück = 2 Stück,  21 - 30 Stück 
= 3 Stück. Über 30 Stück = 10 % der Bestellmenge. Es wird die tatsäch-
liche Liefermenge berechnet. 

4. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnun-
gen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend,  so-
weit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
5. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält 
sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten 

weder als solche noch inhaltlich zugänglich gemacht oder selbst oder 
durch Dritte vervielfältigt werden. Der Kunde hat auf Verlangen des 
Lieferers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und 
eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss des Vertrags führen. Im Gegenzug 
ist der Lieferer verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete 
Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

6. Der Kunde übernimmt für die von ihm gelieferten Unterlagen, wie Zei-
chnungen, Lehren, Muster oder dergleichen die alleinige Verantwortung, 
einschließlich der Beachtung von Schutzrechten. 
7. Wir liefern Muster nur gegen Berechnung, sofern mit dem Kunden nichts 

anderes schriftlich vereinbart wurde. 
 
III. Preis und Zahlung 
1. Sämtliche Preise verstehen sich in EUR und gelten mangels beson-

derer Vereinbarung ab Werk ausschließlich Verpackung und sonstiger 
Versandkosten. Die Verpackung wird berechnet und nur zurückgenom-
men, wenn wir Kraft zwingender gesetzlicher Regelung hierzu verpflich-
tet sind. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Zu 

den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 
hinzu.  
2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung per Überweisung 
ohne jeden Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum (auch 

bei Teillieferungen) auf ein Bankkonto des Lieferers zu leisten. Schecks 
werden nicht angenommen. 
3. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen von 9 % über dem jeweil-
igen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet. Ab 

der zweiten Mahnung berechnen wir Mahnkosten in Höhe von 40,- Euro. 
 
IV. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
Aufrechnungsrechte oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden 

nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestrit-
ten oder von uns anerkannt sind. 
 

 

  V. Lieferzeit und Lieferung 
1. Vom Lieferer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen 
und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrück-

lich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
Der Kunde bleibt trotz einer Verspätung zur Abnahme verpflichtet. 
2. Eine vom Lieferer genannte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor restloser Klärung aller Auftragsbe-

dingungen und technischer Einzelheiten sowie nicht vor der Beibringung 
der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Frei-
gaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lieferge-

genstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt 
worden ist. 
4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rah-
men von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie 

beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens 
des Lieferers liegen sowie solcher Hindernisse, die nachweislich auf die 
Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem 
Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten 

eintreten. 
5. Erwächst dem Kunden nach Inverzugsetzung des Lieferers und Ab-lauf 
einer angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung wegen einer 
Verzögerung, die infolge Verschuldens des Lieferers entstanden ist, 

Schaden, so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine 
Verzugsentschädigung zu fordern. Diese beträgt für jede volle Woche der 
Verspätung 0,5 % im Ganzen, aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen 
Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig 

oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Dieser Anspruch steht 
dem Kunden aber nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 
6. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so werden ihm, 

beginnend mit einem Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die 
durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des 
Lieferers mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrags für jeden 
Monat berechnet. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und 
fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig über den 

Liefergegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlän-
gerter Frist zu beliefern. Die vertragsgemäß fällig werdenden Zahlungen 
des Kunden an den Lieferer werden von dem vom Kunden gewünschten 
Lieferaufschub nicht berührt und sind pünktlich zu leisten. 

7. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten 
des Kunden voraus. 
8. Dem Lieferer sind Teillieferungen gestattet, wenn die Teillieferung für 
den Auftraggeber im Rahmen des gesetzlichen Bestimmungszwecks 

verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sicherge-stellt 
ist und dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 
zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur 
Übernahme dieser Kosten bereit). 

VI. Gefahrübergang 
1. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Werk des Lieferers auf den 
Kunden über, auch bei frachtfreier Lieferung. Dies gilt auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu 
vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über, jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten 
des Kunden die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt. 

3. Liegt dem Lieferer keine besondere Weisung bezüglich der Versiche-
rung gegen Transportschäden vor, kann der Lieferer nach billigem Er-
messen unter Abwägung der bestehenden Risiken entscheiden, ob er 
eine solche auf Kosten des Kunden eindeckt oder nicht. Eine Pflicht zur 

Eindeckung durch den Lieferer besteht ausschließlich aufgrund einer 
ausdrücklichen Weisung des Kunden. Tatsächlicher Versicherungs-
schutz besteht jedoch in jedem Fall nur dann, wenn die Kosten hierfür 
durch den Kunden bezahlt worden und die üblichen Prüfungspflichten 

beim Wareneingang bzw. Meldepflichten im Schadenfall (z. B. sofortige 
Anzeige eines Schadens gegenüber dem jeweiligen Transportabwickler 
und Annahme nur unter Vorbehalt, etc.) beachtet worden sind. 
4. Angelieferte Gegenstände sind,  auch wenn sie  unwesentliche Mängel 

aufweisen, vom Kunden unbeschadet der Rechte aus Abschnitt IX entge-
genzunehmen. 
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VII. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden 
einschließlich etwaiger Verzugszinsen vor.  
2. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmungen oder 

sonstige Verfügungen durch dritte Hand, hat er den Lieferer unverzüg-lich 
davon zu benachrichtigen. 
3. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch dem Lieferer bereits jetzt 

alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages einschließ-lich der 
Umsatzsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen. 
4. Wird der Liefergegenstand durch den Kunden be- oder verarbeitet er-

streckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue Sache. 
Der Lieferer erwirbt Miteigentum an der Sache, im Verhältnis des Wertes 
seiner gelieferten Ware zum Wert der neuen Sache. 
5. Wird der Liefergegenstand durch den Kunden vor Weiterveräußerung 

verarbeitet oder in einen anderen Gegenstand eingebaut, der zu einem 
Gesamtpreis weiterveräußert wird, ist die Forderung aus der Weiterver-
äußerung in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschliesslich Umsatz-
steuer) der Forderung für die der Vorbehaltsware abgetreten. Zur Ein-

ziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-

pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahl-
ungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Kon-
kurs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist dies aber der Fall, kann der Lieferer verlangen, dass der Kunde 

ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt, und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahl-

ungsverzug, ist der Lieferer berechtigt, den Liefergegenstand zurückzu-
nehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstands durch den Lieferer 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies aus-
drücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung des Liefergegenstands durch 

den Lieferer liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Lieferer ist nach 
Rücknahme des Liefergegenstands zu dessen Verwertung befugt. Der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich an-  
gemessener Verwertungskosten anzurechnen. 

7. Der Lieferer ist verpflichtet, die ihm nach den vorstehenden Bestim-
mungen  zustehenden Sicherheiten, nach seiner Wahl, auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. 

 
VIII. Höhere Gewalt 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und 
sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereig-

nisse befreien den Lieferer für die Dauer der Störung und im Umgang ihrer 
Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten in dem sich der Lieferer in Verzug 
befindet. Der Lieferer ist verpflichtet, im Rahmen des Zumutba-ren 

unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und seine 
Verpflichtung den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben 
anzupassen. 
 

IX. Haftung für Mängel der Lieferung 
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zuge-
sicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt XI.4 wie folgt: 

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unter- 
liegender Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich 
innerhalb von 12 Monaten seit Lieferung infolge eines vor dem Gefahren-
übergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bau-

art, schlechter Werkstoffe oder mangelhafter Ausführung, als unbrauch-
bar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt heraus-
tellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich 
schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 

 

2. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden die aus nachfolgen-
den Gründen entstanden sind: ungeeignete oder unsachgemäße Ver-

wendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Bestel-
ler oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Be-
handlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder 
elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lie-ferers 

zurückzuführen sind. 
3. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig 
erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde 
nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegen-

heit zu geben, andernfalls ist der Lieferer von der Mängelhaftung befreit. 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu 
verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mang-els 

in Verzug ist, hat der Kunde das Recht den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der notwendigen Ko-sten zu 
verlangen. 
4. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden 

unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer, insoweit als sich die Beanstan-
dung als berechtigt herausstellt, die Kosten des Ersatzes einschließlich 
der Versandkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belas-
tung des Lieferers entsteht. Im Übrigen trägt der Kunde die Kosten. 

5. Für das Ersatzstück und die Nachbesserung beträgt die Gewährlei-
stungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der urs-
prünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. 
6. Durch etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne vor-

herige Genehmigung des Lieferers vorgenommenen Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen aufgehoben, wenn hierdurch die Mängelbeseitigung unmöglich 
oder unzumutbar erschwert wird. 

7. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
haftet der Lieferer, aus welchen Rechtsgründen auch immer, nur 
a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter, 

c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, 
e) im Rahmen einer Garantiezusage, 
f) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungs-

gesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegen-
ständen gehaftet wird. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei 

leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertrags-
typischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere An-
sprüche sind ausgeschlossen. 
 

X. Haftung für Nebenpflichten 
Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom 
Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder 
nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen, sowie an-

deren vertraglichen Nebenpflichten, insbesondere Anleitung für Bedie-
nung und Wartung des Liefergegenstandes, nicht vertragsgemäß ver-
wendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüchedes 
Kunden die Regelungen der Abschnitte IX und XI entsprechend. 

 
XI. Recht des Bestellers auf Rücktritt oder sonstige Haftung des 
Lieferers 
1. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die ge-

samte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe 
gilt bei Unvermögen des Lieferers. Der Kunde kann auch dann vom Ver-
trag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände 
die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird 

und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillie-ferung 
hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Kunde die Gegenleistung 
entsprechend mindern. 
2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes V der Lieferbedingun-

gen vor und gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer 
eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er 
nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehnen wird, und 
wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Kunde zum Rücktritt be- 

rechtigt 
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3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch 
Verschulden des Kunden ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung 

verpflichtet. 
4. Der Kunde hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm 
gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels im Sinne der 

Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. 
Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht auch bei Unmöglichkeit oder 
Unvermögen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferer. 
5. Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, alle anderen weiter-

gehenden Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Kündigung oder 
Minderung sowie auf Ersatz von Schäden jeglicher Art, und zwar auch von 
solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstan-den 
sind. 

 
XII. Recht des Lieferers auf Rücktritt 
Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnittes VIII 
der AGB, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der 

Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich 
einwirken, und für den Fall nachträglich sich herausstellender 
Unmöglichkeit der Ausführung wird der Vertrag angemessen angepasst.  
Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht 

zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadener-
satzansprüche des Kunden wegen eines solchen Rücktritts bestehen 
nicht. Will der Lieferer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er 
dies nach der Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem 

Kunden mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Kunden 
eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war. 
 
XIII. Bearbeitungsverträge, Lohnarbeiten 

1. Bei Lohnarbeiten (dies sind insbesondere Fertigstellung, Aufarbeitung, 
Umarbeitung oder Wiederherstellung von Werkzeugen oder sonstigen 
Produkten des Kunden u.a.) sind die dem Lieferer zur Bearbeitung 
übergebenen Gegenstände mit Lieferschein unter schriftlicher Angabe 

von Stückzahl, Abmessungen und sonstigen Besonderheiten anzuliefern. 
Für fehlende Teile wird vom Lieferer nur Ersatz geleistet, wenn deren 
Anlieferung durch einen vom Lieferer abgezeichneten Anlieferungs-schein 
belegt ist und die Gefahr für die fehlenden Teile auf den Lieferer 

übergegangen ist. Der Lieferer übernimmt für Ausschuss und Fehl-
mengen bis zu jeweils 3 % der angelieferten Gesamtmenge mindestens 
jedoch 2 Stück keine Haftung; es sei denn, diese ist abweichend schrift-
lich vereinbart worden. 

2. Für Mängel des vom Kunden angelieferten Materials haftet der Liefe-rer 
nur, wenn er bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt die Mängel hätte 
erkennen müssen. Zu einer Prüfung sind wir nur verpflichtet, wenn diese 
ausdrücklich vereinbart worden ist und die Prüfungskosten vom Kunden 

übernommen werden. Verzögert sich der Versand ohne Ver-schulden des 
Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate nach 
Versandbereitschaft. Für wesentliche Fremderzeugnisse be-schränkt sich 
die Haftung des Lieferers auf die Abtretung der Haftungs-ansprüche, die 

ihm gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zuste-hen. Bei Fertigung 
nach Zeichnung des Kunden haftet der Lieferer nur für zeichnungsgemäße 
Ausführung. 
. 

 

 

3. Ist das Werk des Lieferers fehlerhaft, hat der Lieferer das Recht zur 
Nachbesserung. Kommt der Lieferer nach schriftlicher Aufforderung des 

Kunden der Nachbesserungspflicht nicht nach oder führt eine zweimalige 
Nachbesserung nicht zum vertraglich vorausgesetzten Ergebnis, ist der 
Kunde berechtigt, Minderung der Vergütung zu verlangen oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind mit 

Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen; im 
Übrigen sind diese Ansprüche auf Ersatz von Schäden am 
Liefergegenstand selbst beschränkt und der Höhe nach auf den 
Auftragswert begrenzt. 

4. Für das Verhalten des an den Lieferer eingesandten Materials des 
Kunden übernimmt der Lieferer keine Haftung. Stellt sich heraus, dass die 
dem Lieferer zur Bearbeitung überlassenen Werkstücke für die 
vorgesehene Bearbeitung ungeeignet sind, hat dies keine Auswirkung auf 

die Vergütung des Lieferers. Diese bleibt vielmehr hiervon unberührt. 
Werden die dem Lieferer überlassenen Werkstücke bei der Bearbeitung 
durch Verschulden des Lieferers unbrauchbar, entfallen sowohl der Ver-
gütungsanspruch des Lieferers als auch ein etwaiger Schadenersatzan- 

spruch des Kunden. 
 
XIV. Verjährung 
Alle Ansprüche des Kunden, aus welchem Rechtsgrund auch immer, 

verjähren in 12 Monaten ab Lieferung. 
 
XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und ergänzende Bestimmungen 
1. Für alle sich unmittelbar ergebenden Leistungen gilt für beide Teile      D-

74321 Bietigheim-Bissingen, Schleifmühle 7, als Erfüllungsort. 
2. Für die mit uns abgeschlossenen Verträge gilt das Recht der Bundes-
republik Deutschland. 
3. Soweit gesetzlich zulässig, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten das für D-74321 Bietigheim-Bissingen örtlich und sachlich 
jeweils zuständige Gericht der Bundesrepublik Deutschland. 
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahl-

ungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) oder eine Be-
stimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein, oder 
werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-mungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 
Bietigheim-Bissingen, 01.12.2025 
 




